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Gewerbeband Steinhausen
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Entwicklungsperspektive 16.06.2021

- Grundsatzbeschluss -

Stadtbezirk 13 - Bogenhausen

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02725

Anlage (Änderungs- / Ergänzungsantrag)

- § 4 Nr. 9 Buchstabe b GeschO -

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.06.2021
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin
Wie in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 16.06.2021.
Der Ausschuss vom 16.06.2021 hat unter Berücksichtigung des beigefügten Änderungs- / 
Ergänzungsantrages (siehe Anlage) die Abänderung des Antrages der Referentin wie folgt 
beschlossen:

1. Der Vortrag der Referentin wird zur Kenntnis genommen

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, im Sinne der 
im Kapitel 4. des Vortrags der Referentin genannten Planungsziele, 
Entwicklungsperspektiven für den Bereich zwischen Vogelweideplatz, der 
Bundesautobahn 94 und den Bahnflächen zu erarbeiten. Im Zusammenhang mit
der nördlichen Wohnbebauung wird untersucht, inwiefern ein 
Nahbereichszentrum mit Einzelhandel (insb. kleine Geschäfte) entstehen 
könnte. In einer Nutzungsmischung sollten auch kulturelle Einrichtungen Platz 
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finden können.

3. Das Mobilitätsreferat wird gebeten, die Rahmenbedingungen für die Erschließung ins 
besondere im Individualverkehr zu untersuchen und Lösungsmöglichkeiten zu entwi 
ckeln. Zudem wird das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt,
gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat, die verkehrlichen Auswirkungen der Ent-
wicklung des Gewerbebandes Steinhausen auf die angrenzenden Stadtbezirke 
aufzuzeigen. In diesem Rahmen ist ein Mobilitätskonzept zu entwickeln, das vor 
allem auf die Erschließung durch den Umweltverbund setzt und den 
Beschlüssen zur Verkehrswende folgt.

4. Das Mobilitätsreferat wird gemeinsam mit den Stadtwerken München gebeten, 
Kosten und Umfang für erste Machbarkeitsuntersuchungen für die Trambahnverlän
gerung Steinhausen (Kategorie Planung / im Bau des Nahverkehrsplans) zu ermitteln. 
Darauf aufbauend werden die Stadtwerke München GmbH gebeten, die 
Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Trambahntrasse in enger Abstimmung mit 
dem Mobilitätsreferat zu übernehmen. 

5. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

II. Antrag der Referentin
Wie in der vom Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung am 16.06.2021 
beschlossenen Fassung.

III. Beschluss
nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
Elisabeth Merk
Stadtbaurätin
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III. Abdruck von I. mit II.
Über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP)
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Referat für Stadtplanung und Bauordnung-HA II/31 V
zur weiteren Veranlassung.

zu IV.
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.
2. An den Bezirksausschuss 13
3. An das Kommunalreferat – RV
4. An das Kommunalreferat – IS – KD – GV 
5. An das Baureferat VR1
6. An das Baureferat
7. An das Kreisverwaltungsreferat
8. An das Kulturreferat
9. An das Mobilitätsreferat
10. An das Referat für Klima- und Umweltschutz
11. An das Referat für Bildung und Sport
12. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
13. An das Sozialreferat
14. An die Stadtwerke München GmbH
15. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
16. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I
17. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II
18. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/01
19. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/31 P
20. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/34 B
21. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/53
22. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am
Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/31 V


